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Bericht

zur Gemeinsamen Konferenz
der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter der Länder (GKVS)

am 16./17. Oktober 2013 in Berlin
und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) 

am 6./7. November 2013 in Suhl 

TOP 4.3 Schutz vor Umgebungslärm – Verbesserung der Grundlagen für 
Lärmschutzmaßnahmen

Anlage: Entwurf des „Eckpunktepapiers für eine Verbesserung des Verkehrslärmschutzes“
(Stand: 30. April 2013)

Anlässlich der 77. Sitzung der Umweltministerkonferenz (UMK) stellte die UMK am 

04. November 2011 fest, dass ein hoher Handlungsbedarf zum Schutz vor Umgebungslärm 

in Deutschland bestehe. Dabei ist die UMK der Auffassung, dass insbesondere der Ve

kehrslärmschutz zu verbessern sei und die bestehenden nationalen Regelungen EU-weit zu 

r-

harmonisieren seien. In i

schaft für Immissionsschutz (LAI)

hrem Beschluss hat die UMK die Bund/Länder Arbeitsgemein-

gebeten, unter Einbeziehung der Verkehrsseite Ec

punkte für eine Verbesserung des Lärmschutzes in Deutschland zu erarbeiten.

k-

Der UMK

arbeitsgruppe des Ausschusses 

-Auftrag wird von Umweltseite vom Arbeitskreis (AK) Verkehrslärm, einer Unter-

„Physikalische Einwirkungen“ (PhysE)

nommen. Die Verkehrsseite wird von GKVS-Arbeitskreis "Verkehrsübergreifende und EU-

der LAI wahrge-

Angelegenheiten" (AK VEUA) vertreten. 

Die Umweltseite entwickelte in den Jahren 2012 und 2013 verschiedene Entwürfe des 

„Eckpunktepapiers für eine Verbesserung des Verkehrslärmschutzes“. Dazu fanden diverse 

Abstimmungsrunden statt: auf Umweltseite, auf Verkehrsseite und zwischen Umwelt- und 

Verkehrsseite. Der Meinungsaustausch erfolgte dabei sowohl in Form von persönlichen 

Treffen wie auch auf elektronischem Weg.



Da die Länder unterschiedliche Schwerpunkte beim Verkehrslärmschutz setzen, ist es dem
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AK VEUA nicht gelungen

führen.

, ein auf Verkehrsseite einheitliches Meinungsbild herbeizu-

Am 30. April 2013 fand auf Arbeitsebene eine 

welt

abschließende Erörterung zwischen Um-

-

kehrsseite auch ge

und Verkehrsseite statt. Fazit dieses Treffens war, dass sich die Positionen der Ver-

genüber dem neuesten Entwurf des „Eckpunktepapiers für eine Verbe

serung des Verkehrslärmschutzes“ nicht zu einer gemeinsamen Haltung zusammenführen 

s-

ließen. 

ne Konsenspunkte nicht mitgetragen werden. Die Kernpositionen, bei denen innerhalb 

Das Eckpunktepapier 

des AK VEUA Konsens besteht, lauten:

(s. Anlage) kann daher von Verkehrsseite bis auf einzel-

 Für den AK VEUA ist Mobilität ein Grundbedürfnis der Menschen: Sie bildet die Vorau

setzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und ist für wirtschaft

s-

liche Betät

gung und wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich. AK VEUA erkennt jedoch auch das Spa

i-

n-

nungsverhältnis zwischen Mobilität und Umweltschutz, das zu gesellschaftlichen Prob-

lemen führt: Der vom Verkehr verursachte Lärm gehört zu den drängenden lokalen U

weltproblemen, er ist zunehmend Gegenstand von Beschwerden der Bevölkerung. 

m-

Lärmschutz wird daher immer wichtiger für die Akzeptanz von Verkehr.

 Aus Verkehrssicht soll sich das Lärmschutz-Eckpunktepapier des AK Verkehrslärm für 

Lösungen einsetzen, die zugleich den Interessen des Gesundheitsschutzes sowie aller 

Verkehrsteilnehmer angemessen Rechnung tragen.

 Die AK VEUA

schutz. Viele wünschenswerte Maßnahmen und Forderungen sind allerdings

-Mitglieder sehen die Notwendigkeit zu Verbesserungen im Verkehrslärm-

nur mit e

ner stabileren Finanzausstattung realisierbar.

i-

 Einer allmählichen Annäherung der Sanierungswerte beim Straßen- und auch beim 

Schienenverkehr an die Vorsorgegrenzwerte für den Neubau und die wesentliche Änd

rung von Straßen und Schienenwegen wird grundsätzlich zugestimmt.

e-

 Grundsätzlich besteht Einigkeit, dass die derzeitige Regelung für Lärmaktionspläne an 

Bestandsstrecken der Eisenbahn ineffektiv ist: Die Bahn AG als Betreiberin des Schi

nennetzes kann im Rahmen der Lärmaktionsplanung ohne Zustim

e-

mung nicht zu Schal

schutzmaßnahmen an Bestandsstrecken verpflichtet werden. Damit sind jedoch die von 

l-

Regierungen, Gemeinden und Bevölkerung in den Lärmaktionsplänen vorgeschlagenen 

Bahn-

zierung aufkommen. Lediglich beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Schiene

Maßnahmen hinfällig, sofern Bürger und Gemeinden nicht selbst für deren Finan-

n-

verkehrswegen ist die Bahn AG verpflichtet, Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. 
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In einem ersten Schritt stößt die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise beim Ve

kehrsträger Schiene derzeit eine Umrüstung vorhandener Güterwagen auf lärmarme 

r-

Bremsen an. Als notwendigen zweiten Schritt sieht AK VEUA jedoch eine ordnung

rechtliche Regelung für die Zeit nach dem lärmabhängigen Trassenpreissystem.

s-

 Die Länder achten bei der Ausschreibung und Bestellung von Leistungen des Schiene

personennahverkehrs darauf, dass auf den TSI-Standard (Grenzwerte für Geräusch-

n-

emission) bei den zum Einsatz kommenden Fahrzeugen 

hältnismäßigkeit Bestandsfahrzeuge) abgestellt wird.

(Neu- und im Rahmen der Ver-

 Mit der Ausklammerung des Fluglärmschutzes aus dem Eckpunktepapier besteht allge-

meines Einverständnis. Der Fluglärmschutz wurde dem neuen AK Luftverkehr zugewie-

sen.

Mittlerweile

zes gegen Verkehrslärm erreicht: Von Bundestag und Bundesrat wurde der Wegfall des 

wurden zwei wichtige rechtliche Voraussetzungen zur Verbesserung des Schut-

Schienenbonus

nung an Schienenwegen des Bundes dem Eisenbahnbundesamt zugewiesen

beschlossen und die Zuständigkeit der bundesweiten Lärmaktionspla-

.

Die Umweltseite plant für Herbst 2013, 

 der LAI ein Eckpunktepapier vorzulegen, das im Vergleich zum Entwurf vom 30. April 

2013 keine inhaltlichen Änderungen mehr aufweist.

Dem AK VEUA wurde zugesagt, im d

rauf hinzuweisen, dass das Papier von Verkehrsseite mangels einheitlicher Haltung nicht 

– das Eckpunktepapier ergänzenden – Bericht a-

mitgetragen werden kann, und darüber hinaus im Bericht die oben genannten Konsens-

punkte der Verkehrsseite aufzuführen.

 nach Billigung durch die LAI

sitzung 2013 zu übermitteln. 

das Eckpunktepapier und den Bericht der UMK zur Herbst-

Damit wäre der , 

zes unter Darstellung der Position der Verkehrsseite vorzulegen, abgeschlossen.

Auftrag der UMK t-die Eckpunkte zur Verbesserung des Verkehrslärmschu
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„Eckpunkte zur Verbesserung des Verkehrslärmschutzes“
Stand 30.04 .2013

Auftrag

Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der Länder bitten die 
LAI, unter Einbeziehung der Verkehrsseite, Eckpunkte für eine Verbesserung des Lär
schutzes in Deutschland zu erarbeiten und zur 79. UMK einen Bericht vorzulegen.

m-

(Beschluss der 77. UMK am 4. November 2011 (TOP 23 Ziff. 4))

Einleitung

Bereits die 
che, dass du

EU-Lärmkartierung 2007 bestätigt für den Mitgliedstaat Deutschland die Tatsa-
rch Straßen

gebungslärm belastet wird, der die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschreitet
-, Schienen- und Luftverkehr eine große Anzahl Betroffener mit Um-

1. 
Damit sind Kosten für die Volkswirtschaft in Milliardenhöhe verbunden. Die Prognosen 
wachsender
lastung durch Verkehrslärm 

Transportleistungen der einzelnen Verkehrsträger lassen einen Anstieg der Be-
und eine Verlärmung bislang weniger belasteter Flächen erwa

ten.
r-

Kosteneffizienteste Maßnahmen sind Maßnahmen, die direkt an der Lärmquelle ansetzen.
Hierbei i
ten. 

st die EU gefordert, entsprechende Regelungen am technisch Machbaren auszurich-
B

tiven im Bestand. Für Kraftfahrzeuge und Motorräder schöpfen die von der EU-Kommission
vorgeschlagenen 

eim Schienenverkehr fehlen Emissionsbegrenzungen für Güterwaggons und Lokomo-

Regelungen
tenzial nicht aus und bleiben damit hinter dem im Verkehrslärmschutzpaket II des Bundes 

zur Begrenzung der Geräuschemissionen das Minderungspo-

angenommenen Verminderung der Geräuschimmission um 3 dB deutlich zurück. Fehlende 
Maßnahmen an der Quelle können nicht durch Maßnahmen auf nationaler Ebene beispiel
weise in Lärmaktionsplänen kompensiert werden.

s-

Die Erfahrungen mit der Lärmminderungsplanung zeigen, dass die bestehenden rechtlichen 
Regelungen und finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichen, 

 Bereiche mit sehr hohen Lärmbelastungen zielgerichtet zu entlasten, 
 das Entstehen neuer Lärmprobleme mit sehr hohen Lärmbelastungen zu verhindern,
 sowie einer weiteren Verlärmung in der Fläche insbesondere von Gebieten mit 

Wohnnutzung oder ländlichen Erholungsgebieten entgegenzuwirken.

Zur Minderung der Belastung durch Verkehrslärm sind Finanzierungsinstrumente unabding-
bar, die durch eine ausreichende und stabile Finanzausstattung die Baulastträger der Ver-
kehrswege in die Lage versetzen, die Minderungsmaßnahmen in einem für die Lärmb
troffenen zumutbaren Zeithorizont zu verwirklichen.

e-

Mit den Eckpunkten zur Verbesserung des Schutzes vor Verkehrslärm wird das Ziel verfolgt, 
den Bürgern, die hohen Verkehrslärmbelastungen ausgesetzt sind, eine möglichst konkrete
Perspektive für die von ihnen immer deutlicher geforderte Lärmminderung zu geben. 

nach UBA http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/ulr.html

1
So sind nachts ca.3.5 Mio Bürger Lärmpegeln von Lnight > 55 dB(A) und davon ca. 1.3 Mio Bürger 

Lärmpegeln von Lnight > 60 dB(A) ausgesetzt. 



Straßen
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I. - und Schienenverkehr

1. Bislang bestehen keine rechtlichen Instrumente, um eine wachsende Lärmbelastung 
der Bevölkerung, die an bestehenden 
grenzen oder zu mindern. Daher s

Straßen oder Schienenwegen wohnt, zu be-
ind

straßen und an Haupteisenbahnstrecken zumindest die Schutzziele von 65 dB(A) am 
Tag und 55 dB(A) in der Nacht zur Vermeidung der Gesundheitsschädlichkeit von 

für die Lärmaktionsplanung an Hauptverkehrs-

Geräuschen, wie sie der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen empfiehlt, im 2

Immissionsschutzrecht aufzunehmen. 
Begründung: Die Lärmkartierung 2007 verdeutlicht, dass zahlreiche Lärmprobleme 
bestehen. Aufgrund der bestehenden Prognosen für die Zunahme insbesondere des 
G
tungen zu rechnen, wenn nicht wirksam gegengesteuert wird. Ansonsten kann nicht 

üterverkehrs auf Straße und Schiene ist auch mit einer Zunahme der Lärmbelas-

ausgeschlossen und auch nicht verhindert wer
mutbaren Lärmbelastungen entstehen. Um eine

den, dass weitere Bereiche mit unzu-
r

wirken, ist die Festlegung eines Schutzziels 
solchen Entwicklung entgegenzu-

für bestehende Straßen und Schiene
wege eine wesentliche Voraussetzung. Für den Flugverkehr besteht bereits ein 

n-

Schutz

2. Die Möglichkeiten zum Schutz gegen Lärm an bestehenden Straßen und an best

ziel für die Lärmaktionsplanung in § 14 des Gesetzes zum Schutz gegen Flug-
lärm.

e-
henden Schienenwegen (Lärmsanierung) sollen von einer haushaltsrechtlichen Re-
gelung in ein immissionsschutzrechtliches Sanierungsprogramm überführt werden.
Wie bisher soll dadurch kein Rechtsanspruch Dritter geschaffen werden.
Begründung: Die bestehenden Programme des Bundes und einiger Länder zur 
Lärmsanierung bestehender Straßen und Schienenwege haben sich bewährt. Sie 
basieren 
gramme darstellen, sollten sie im Immissionsschutzrecht als einschlägigem Fachrecht 

allerdings auf haushaltsrechtlichen Regelungen. Da sie wichtige Fachpro-

veran
fen nicht bei Ortsdurchfahrten in kommunaler Baulast. Über eine immissionsschut

kert werden. Die Lärmsanierungsprogramme des Bundes und der Länder grei-
z-

rechtliche Regelung besteht die Möglichkeit, auch die kommunalen Baulastträger 
zum Lärmschutz zu verpflichten. Die Finanzierung der Maßnahmen soll wie bisher 
unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel stehen. 

3. In weite -
nenverkehr  an die Grenzwerte für Aus- und Neubaumaßnahmen anzunähern.

ren Schritten sind die Sanierungswerte beim Straßen und auch beim Schie-

Begründung:  Nachdem die Sanierungswerte für bestehende Straßen in einem ersten 
Schritt 2011 um 3 dB(A) abgesenkt 
sentlich strengeren 

wurden, betragen die Unterschiede zu den we-
G n i

mer noch bis zu 10 dB(A) und bei Schienenwegen unverändert bis zu 13 dB(A). Die 
renzwerte für Aus

hohen

- und Neubaumaßnahmen bei Straßen m-

Unterschiede sind hinsichtlich der unverzichtbaren Akzeptanz der Auswirku
gen des Verkehrs durch Bürgerinnen und Bürger  insbesondere problematisch, wenn 

n-

durch Neubaumaßnahmen an anderer Stelle eine höhere Lärmbelastung verursacht 
wird oder stillgelegte Schienenwege unerwartet wieder in Betrieb genommen werden.
Unterschiede 
gung der Lärmkumulation bei der Dimensionierung und Planung von Lärmsani

bei den Lärmsanierungswerten erschweren zudem die Berücksichti-
e-

rungsmaßnahmen in Bündelungslagen. 

weltgutachten, Erich Schmidt Verlag(2008) S. 621
2

siehe Sachverständigenrat für Umweltfragen, Um
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II. ehr

1. Straßenbauliche Maßnahmen:
Die technischen Regeln für den Einbau von 
orts wie auch 

lärmmindernden Straßenbelägen außer-
i

ten fortzuschreiben. Hierbei geht es um eine möglichst zügige Aner
nnerorts sind entsprechend der vorhandenen technischen Möglichkei-

kennung geeign
ter Beläge als Regelbauweise und Handreichungen zu geeigneten Belägen, deren 

e-

Anerkennung als Regelbauweise noch erfolgen muss.
Begründung: Die Erfahrungen zeigen, dass der Einbau von lärmmindernden Belägen 
in Bezug auf das zu erzielende Lärmminderungspotential und die Möglichkeit, auf 
verkehrsbeschränkende Maßnahmen zu verzichten, sehr häufig die Maßnahme der 
Wahl darstellt. Auch liegt
lägen außerorts wie innerorts vor. Daher kommt der Zulassung von lärmmindernden 

eine Fülle von Erfahrungen mit lärmmindernden Straßenbe-

Belägen als Regelbauweise eine besondere Bedeutung zu. Da dieses Verfahren j
doch recht langwierig ist, sollten zwischenzeitlich insbesondere den kommunalen 

e-

Baulastträgern Handreichungen über geeignete Beläge an die Hand gegeben 

2.

wer-
den. 

Lärmsanierung an Straßen in kommunaler Baulast:
Zur Lärmsanierung insbesondere in Ortsdurchfahrten ist ein stabiles Finanzierungs-
instrument von Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. 
Begründung: Den verschiedenen Baulastträgern gemeinsam ist die generelle Unterfi-
nanzierung der Lärmsanierung. Es ist daher ein stabiles Finanzierungsinstrument für 
die Lärmsanierung erforderlich.
Aus der Lärmkartierung von 2007 wird deutlich, dass die meisten und am höchsten 
durch Verkehrslärm betroffenen Bürgerinnen und Bürger in den Städten mit mehr als 
80.000 Einwohnern wohnen, d.h. in Städten, die selbst Träger der Straßenbaulast 
sind. Dort kommen die Mittel aus dem Lärmsanierungsprogramm des Bundes nicht 
an, weil der Bund nur Straßen in seiner Baulast in die Lärmsanierung einbezieht.

3. Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen3:
Zwischen dem Straßenverkehrsrecht, hier vor allem § 45 Abs. 9 StVO sowie den da-
rauf gestützten Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm (Lärmsch
bungslärm als Ziel der Lärmaktionsplanung ist eine Verknüpfung anzustreben . 

utz-Richtlinien-StV), und dem Schutz vor Umge-

Begründung: Die Erfahrungen mit der Aufstellung von Lärmaktionsplänen und der 
Umsetzung darin vorgesehener straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen machen 
deutlich, dass ein erheblicher Anpassungsbedarf zwischen den Regelungen zum 
Umgebungslärm (§§ 47a bis f BImSchG) und den Regelungen 
kehrsbeschränkungen (

zu lärmbedingten Ver-
§ 45 StVO

gen besteht. Entsprechende Fragestellungen treten regelmäßig bei der Erstellung der 
) als Grundlage für verkehrsrechtliche Anordnun-

zahlreichen Lärmaktionspläne und der Umsetzung darin 
schränkender Maßnahmen auf. Diese Fragen sollten daher durch eine Überarbeitung 

vorgesehener verkehrsbe-

der Lärmschutz n
fen werden. Probleme sollten gelöst werden, die z.B. darin liegen

-Richtlinie -



StV 2007 unter Einbeziehung der Umweltseite aufgegrif-
, dass

aus Sicht der Lärmwirkung die Beurteilungswerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV 
2007 zu hoch sind,

 Maßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nach der Lärmschutz-
Richtlinien
sen sind

-StV 2007 wegen deren Verkehrsbedeutung in der Regel ausgeschlos-

 die Bekämpfung des Umgebungslärms auf die Anzahl von Betroffenen abhebt, 
und zwar ohne Differenzierung der baurechtlichen Zuordnung des jeweiligen Ge-
bietes,

ab.
3

Zu diesem Punkt zeichnet sich noch kein Konsens





4

Maßnahmen zur Bekämpfung des Umgebungslärms anhand der Verringerung 
von Lärmbetroffenenzahlen und nicht anhand  der Minderung von Lärmpegeln 
beurteilt werden sowie 

 abweichende Lärmindizes und Rechenverfahren angewandt werden. So könnten
bis zu einer Harmonisierung dieser Unterschiede bei in Lärmaktionsplänen vorg
sehenen straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen die nach den Regelungen des 

e-

Umgebungslärms ermittelten Pegelwerte (VBUS) durch Ab- und Zuschläge an 
Stelle der nach RLS-90 ermittelten Werte herangezogen werden.
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III. Schienenverkehr

1. In das Allgemeine Eisenbahngesetz ist
schutzgründen einschließlich einer Verordnungsermächtigung zur Konkretisierung 

eine Eingriffsermächtigung aus Umwelt-

der Anforderungen aufzunehmen .4

Begründung: Es muss eine rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, dass das Ei-
senbahn-
fen kann, um z.B. auf unzumutbar hohe Lärmbelastungen, wie sie im Mittelrheintal 

Bundesamt (EBA) zum Schutz der Umwelt in den Eisenbahnbetrieb eingrei-

und an anderen Hauptabfuhrstrecken auftreten, angemessen reagieren zu können. 
Nur dann können die Lärmbetroffenen mit einem vertretbaren Zeithorizont auf Lär-
mentlastung hoffen. Durch Eingriffe verbunden mit Benutzervorteilen für besonders 
leise Fahrzeuge kann auch die Lärmsanierung an bestehenden Eisenbahnstrecken in 
kürzerer Zeit abgeschlossen werden, weil solche ordnungsrechtlichen Maßnahmen 
direkt und 
lenden Material und der Schiene selbst erfolgt

an der Lärmquelle ansetzen die Lärmminderung 

2. Die Zuständigkeitsr

viel effektiver an dem rol-
.

egelung für die Lärmaktionsplanung im Bundes-Immissions-
schutzgesetz ist zu B
planung an Eisenbahnstrecken des Bundes zuständig wird

so ändern
. 

, dass das Eisenbahn- undesamt für die Lärmaktions-
5

Begründung: Mit dieser Zuständigkeitszuweisung wird diejenige Bundesbehörde für 
eine bundesweit einheitliche und nach Dringlichkeit abzustufende Lärmaktionspla-
nung zuständig gemacht, die über die Fachkompetenz und den Überblick für diese 
Aufgabe verfügt. Die Gemeinden können bei dieser Lärmaktionsplanung zum Beispiel 
durch Festlegungen für eine Bebauungsplanung an der Haupteisenbahnstrecke in ih-
rem Gemeindegebiet ergänzend zur Lärmaktionsplanung des EBA tätig werden.

3. Der Schienenbonus muss nicht nur bei der Ermittlung der Geräuschbelastung bei a
len in der Planung befindlichen Neubauvorhaben oder wesentlichen Änderungen von 

l-

Schienenwegen entfallen , sondern auch bei der Ermittlung der Geräuschbelastung 6

im Bestand, vor allem bei der Lärmsanierung an Schienenwegen. Die verfügbaren 
Haushaltsmittel für die Lärmsanierung sind vom Bund anzupassen, um die Lärms
nierung mit unverändertem Zeithorizont abschließen zu können.

a-

Begründung: Nachdem vorgesehen ist, dass der in der 16. BImSchV verankerte 
Schienenbonus entfallen soll, ist es fachlich konsequent, dass der Schienenbonus 
auch bei der Beurteilung von Lärmsanierungen entfällt. Auf der Basis der aktuellen 
Förderrichtlinie ist dies gleichbedeutend mit einer Absenkung der Eingriffsschwelle für 
die Lärmsanierung um 5 dB(A). Mit dem Wegfall des Schienenbonus vergrößert sich
der Sanierungsbedarf mit der Folge, dass die jährlich verfügbaren Sanierungsmittel 
bei gleichem Zeithorizont über den Betrag von 100 Mio. € zu erhöhen sind.

4. Für die Zeit nach dem vorgesehenen lärmabhängigen Trassenpreissystem wird ein 
ordnungsrechtliches Instrument gebraucht, um nach einer zumutbaren Übergangsfrist 
den Bahnbetrieb mit lauten Waggons einschränken und in letzter Konsequenz sogar 
untersagen zu können
Begründung: Die Einführung eines ordnungsrechtlichen Instruments soll zu einer zü-
gigen Umrüstung der lauten Güterwaggons führen und den Waggoneigentümern 
durch eine ausreichend lange Vorlaufzeit wirtschaftlich verlässliche Rahmenbedi
gungen für die Umrüstung der Güterwaggons geben

n-
.

kungen für laute Waggons sollten deshalb ber
Ordnungsrechtliche Einschrän-

eits jetzt für die Zeit nach der Umrüs
phase, d. h. ab 2021, angekündigt werden

t-
.

Fußnote 5 

4
Siehe Beschluss des Bundesrates BR-Drs.559/12 (B) vom 23.11.2012

5
BT-Drs. 17/13190 vom 23.04.2013 sowie BR-Drs. 311/13 (B) vom 03.05.2013

6
siehe



5. Die Länder s

6

ollen 
nenpersonennahverkehrs darauf achten, dass auf den TSI-Standard (Grenzwerte für 

bei der Ausschreibung und Bestellung von Leistungen des Schie-

Geräuschemission) bei den zum Einsatz kommenden Fahrzeugen abgestellt wird
(Neu- und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit Bestandsfahrzeuge).
Begründung: Bei der Bestellung von Nahverkehrsleistungen haben es die Länder in 
der Hand, das in jeder Hinsicht geeignete rollende Material auszuwählen. Dort, wo 
die unmittelbare Nachbarschaft von Hauptschienenstrecken und Wohnbebauung zu 
hohen Lärmbelastungen führt, können die Länder einen Beitrag zur Entlastung leis-
ten, wo es geboten ist.



7

IV. Luftverkehr

Die Behandlung eines besseren Schutzes gegen Fluglärm bleibt ausgeklammert, weil dies
Gegenstand des Beschlusses von
sitzenden der UMK mit Schreiben vom 11.07.2012 an den Vorsitzenden der VMK mit der Bi

TOP 26 der 78. UMK ist. Der Beschluss wurde vom Vor-
t-

te um Unterstützung gesendet.
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